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Zum Text








Für Ihr erfolgreiches, gutes Leben Informationen, die Sie wirklich brauchen: Staatlich geförderter Verlag, ausgezeichnet mit dem Global Business Award als Publisher of the Year: Bücher, Magazine, eKurse, datengestützte KI-Services. Print- und Onlinepublikationen sowie neuste Technik gehen dabei Hand in Hand – mit über 20 Jahren Erfahrung, Partnern wie dem Bundesbildungsministerium, Kunden wie Samsung, DELL, Telekom oder Hochschulen. Dahinter steht Simone Janson, deutsche Top10 Bloggerin, referenziert in ARD, FAZ, ZEIT, WELT, Wikipedia.



Offenlegung & Urheberrechte:  Bildmaterial erstellt und lizenziert mit Canva.   
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Überblick zur Sozialversicherung: Krankenversicherung – aber wie?



Von Simone Janson (Mehr) • Zuletzt aktualisiert am 07.01.2009 • Zuerst veröffentlicht am 07.01.2009 • Bisher 4823 Leser, 4051 Social-Media-Shares Likes & Reviews (5/5) • Kommentare lesen & schreiben







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










 Für Arbeitnehmer ist es meist keine Frage, wie Sie sich krankenversichern. Anders sieht das für diejenigen aus, die nicht über ihren Job automatisch pflichtversichert sind: Selbständige, Arbeitslose Minijobber oder Studenten beispielsweise haben bei der Krankenversicherung ganz unterschiedliche Optionen. Ein Überblick.
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Sozialversicherungspflichtiger Job




Wer einen festen, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz hat, muss sich, abgesehen von der Wahl der Kasse, wenig Sorgen um seine Krankenversicherung machen: Sie läuft ganz automatisch über den Job. Probleme tauchen meist erst dann auf, wenn man seinen beruflichen Status wechselt:




Denn im Gegenzug zu allen anderen Versicherungen ist seit April 2007 nahezu jeder verpflichtet, eine Krankenversicherung zu haben. Gleichzeitig muss man sich aber mit einein bürokratischen Hürden herumschlagen, wenn man aus den “normalen” Status eines Arbeitnehmers herausfällt.




Selbständig nebenher?
Die Bücher zum Thema (Werbung)








							
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
			
	
	




Tipp: Sie können diesen Text auch als PDF oder einen eKurs zum Thema herunterladen. Im Shop finden Sie zudem spannende Inspirationen, um Ihren Erfolg zu erleben, dazu Angebote & News im Newsletter! (Werbung)




Wer sich beispielsweise Selbständig machen will, hat sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob er sich gesetzlich oder privat versichert und ob er haupt- oder nebenberuflich selbständig ist. Und er muss akzeptieren, dass es in der gesetzlichen Krankenkasse Mindestbeiträge gibt. Wer in einer Familienversicherung ist, darf bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Und wer nur einen Minijob hat, ist nicht etwa darüber versichert, sondern muss selbst anderweitig für Versicherungsschutz sorgen.




Doch wer muss sich wie versichern? Wie hoch sind die Mindestbeträge der gesetzlichen Krankenversicherung? Wie sieht das eigentlich mit Minijobs und nebenberuflicher Selbständigkeit aus? Und was bringt der neue Basistarif der privaten Krankenkasse? stern.de zeigt die wichtigsten Punkte im Überblick.




Krankenversicherung bei Selbständigkeit




Wer sich selbständig macht, kann in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben, wenn er zuvor mindestens zwölf Monate ununterbrochen oder in den letzten fünf Jahren mindestens 24 Monate lang gesetzlich pflichtversichert war. Er kann aber auch in eine private Krankenkasse wechseln. Die Entscheidung darüber muss spätestens drei Monate nach Ende der Versicherungspflicht fallen. Der Haken beim Wechsel in die private Krankenkasse: Eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenkasse ist nur möglich, wenn man vor dem 55. Lebensjahr wieder zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer wird.




Wer sich dann für die gesetzliche Krankenversicherung entscheidet, muss einen Mindestbeitrag bezahlen: Bei dessen Berechnung geht die Krankenkasse geht zunächst von einem monatlichen Einkommen von 3600 Euro aus, woraus sich bei einem Beitragssatz von 13,9 Prozent ein monatlicher Beitrag von ca. 532,80 Euro pro Monat ergäbe. Wer ein niedrigeres Einkommen nachweisen kann, etwa per Steuererklärung, die auch nachgereicht werden kann, bei liegt der Bemessungswert für Mindestbeitrag bei 1242 Euro im Monat. Bei einem Beitragssatz von 13,9 Prozent ergäbe sich ein monatlicher Krankenversicherungsbeitrag von 183,98 Euro.




Ausnahme: Selbständige, hauptberuflich tätige Künstler und Publizisten müssen sich über die Künstlersozialversicherung krankenversichern und dort ihr Einkommen schätzen.




Selbständig im Nebenberuf
Rabatte für Ihren Erfolg (Werbung)!











							
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
			
	








Wer einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz hat und sich nur nebenher selbständig machen will, hat diese Probleme nicht: Solange der feste Job mehr Geld einbringt und auch mehr Zeit kostet, kann die Sozialversicherung einfach so weiterlaufen wie bisher; die Einnahme aus der Selbständigen Tätigkeit werden nicht angerechnet. Problematisch wird es, wenn die Selbständige Tätigkeit zeitlich und finanziell die Oberhand gewinnt: Dann nämlich muss man sich wie ein hauptberuflich Selbständiger selbst versichern, wobei die Einnahmen aus dem festen Job mit angerechnet werden.




Wer eine Aus- oder Weiterbildung macht, studiert oder Kinder erzieht und daneben selbständig ist, kann sich zu einem ermäßigten Beitrag krankenversichern, sofern er weniger als 18 Stunden in der Woche für die Selbständige Tätigkeit aufwendet. Der Bemessungswert für den Mindestbeitrag beträgt dann 828,33 €, bei einem Beitragssatz von 13,9 % sind das 122,59 Euro im Monat.




Krankenversicherung während des Studiums




Studenten können bis zum 2Geburtstag kostenfrei über Eltern oder Ehepartner familienversichert in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben, sofern Sie nicht mehr als monatlich 355 Euro (bei einem Minijob 400 Euro) verdienen. Ansonsten ist die kostengünstige Studentenkrankenversicherung notwendig, deren Beiträge in allen gesetzlichen Kassen gleich teuer sind: Die Krankenversicherung kostet 49,40 Euro, die Pflegeversicherung für kinderlose Studierende über 23 9,09 Euro und die Pflegeversicherung für alle anderen Studierenden kostet 7,92 Euro. BAföG-Empfänger erhalten einen Zuschuss zur Krankenversicherung.




Grundsätzlich hat das Jobben während des Studiums keine Auswirkungen auf die Krankenversicherung, wenn der Studierende unterhalb bestimmter Stundenzahlen bleibt. Dabei gibt es auch Unterschiede ob in den Semesterferien oder während der Vorlesungszeit gearbeitet wird; Der Krankenversicherung ist es egal, wie viel verdient wird, so lang man genug Zeit für sein Studium hat.




Studentische Krankenversicherung – und dann?




Die günstige studentische Krankenversicherung kann bis zum Abschluss des 14. Fachsemesters – längstens bis Ende des Semesters, in dem das 30. Lebensjahr vollendet wird – in Anspruch genommen werden. Aber: Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen über die vorgenannte Höchstdauer hinaus verlängert werden, z.B. bei Kindererziehung, längerer Erkrankung oder Mitarbeit in in Hochschulgremien.




Wenn sonst alle Bedingungen erfüllt sind, kann man bei manchen Krankenversicherungen auch während einer Promotion oder eines Masters in der studentischen Krankenversicherung bleiben. Wer die Bedingungen für die studentische Krankenversicherung nicht mehr erfüllt, etwa weil er zu viel arbeitet oder die Semester- bzw. Altersgrenze überschritten hat, kann sich freiwillig weiter versichern (die Konditionen sind dabei mit denen er nebenberuflichen Selbständigkeit identisch).




Übrigens: Studierende können sich auch von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreien lassen und sich privat versichern. Aber: Die Befreiung kann nicht widerrufen werden. Sie gilt während des gesamten Studiums und darüber hinaus. Nur durch einen sozialvesicherungspflichtigen Job kann man wieder in die Versicherungspflicht zurückkehren. Wer sich etwa nach dem Studium selbständig macht oder arbeitslos ist, dem bleibt die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung verwehrt.




Familienversicherung




In der gesetzlichen Krankenversicherung sind Familienmitglieder ohne eigenes Einkommen kostenlos mitversichert – sowohl Kinder bis zum 25. Geburtstag als auch für Ehepartner und eingetragene Lebenspartnerschaften.




Die kostenlose Familienversicherung endet jedoch, wenn man hauptberuflich mehr als halbtags arbeitet und dabei ein Gesamteinkommen von über 355 € im Monat erzielt. In das Gesamteinkommen sind auch andere Einkünfte – z.B. aus Kapitalvermögen oder aus einem Minijob – miteinzubeziehen.




Minijob




Handelt es sich allerdings nur um einen nichtselbständigen Minijob, sind bis 400 Euro im Monat erlaubt.




In der privaten Krankenversicherung gibt es hingegen keine kostenlose Familienversicherung, vielmehr muss für jedes Familienmitglied ein eigener Beitrag gezahlt werden. Für Kinder wird ein Jugendlichen- bzw. Studentenbeitrag gezahlt, eine Grenze für das Einkommen der Kinder gibt es hingegen nicht. Haben die Eltern als Beamte Anspruch auf Beihilfe, so sind auch die Kinder in die Beihilfe einbezogen, solange für sie noch Anspruch auf Kindergeld besteht.




Krankenversicherung bei Minijob




Wer einen Minijob mit einem Einkommen bis 400 Euro ausübt, ist entweder über seinen Hauptjob, über die Familienversicherung oder freiwillig krankenversichert. Nur über den Minijob kann man sich als Arbeitnehmer nicht krankenversichern.




Es ist möglich, mehrere Minijobs gleichzeitig auszuüben, jedoch nicht bei demselben Arbeitgeber. Die Verdienste aus allen Beschäftigungen werden zusammengerechnet. Sie dürfen aber nicht über 400 Euro liegen. Sobald die Grenze überschritten ist, werden Sozialversicherungsbeiträge für den gesamten Verdienst fällig und man fällt z.B. aus der studentischen Krankenversicherung heraus.




Neben einem versicherungspflichtigen Job über 400-Euro ist nur ein einziger Minijob möglich, der in diesem Fall vom Arbeitgeber weiterhin pauschal abgerechnet werden kann. Werden jedoch mehrere Minijobs neben einer Hauptbeschäftigung ausgeübt, werden alle mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und die Sozialversicherung entsprechend berechnet.




Krankenversicherung bei Arbeitslosigkeit




Während des Bezuges von Arbeitslosengeld I oder II und auch Einstiegsgeld oder während einer Weiterbildung, die durch die Agentur für Arbeit finanziert wird, ist man automatisch pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenkasse. In der Regel läuft die Versicherung bei der bisherigen gesetzlichen Krankenkasse weiter, aber auch ein Wechsel ist möglich. Die Beiträge werden voll von der Arbeitsagentur, bzw. der Arge übernommen.




Wer in den letzten fünf Jahren vor Beginn des Leistungsbezuges nicht gesetzlich krankenversichert war, kann sich von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kasse befreien lassen. In diesem Fall trägt die Bundesagentur für Arbeit bzw. die Arge die Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung – jedoch nur bis zur Höhe der gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge.




Die Versicherung beginnt dann, wenn die beantragte Leistung bewilligt worden ist – und zwar grundsätzlich rückwirkend mit dem ersten Tag Leistungsbezug. Ruht der Anspruch z.B. wegen Sperrzeit, besteht der Krankenversicherungsschutz erst ab Beginn des zweiten Monats. Entsprechendes gilt bei privat Versicherten für die Übernahme der Beiträge. In diesem Fall muss der Arbeitslose selbst dafür sorgen, dass er in dieser Zeit versichert ist.




Selbstständige, deren Einkünfte wegen der Krankenversicherungsbeiträge unter die Arbeitslosengeld-II-Grenze fallen würden, bekommen einen entsprechenden Zuschuss zur gesetzlichen zu einer angemessenen privaten Krankenversicherung.




Für wen gilt die Krankenversicherungspflicht?




Seit April 2007 sind die meisten Bürger verpflichtet, sich krankenzuversichern. Das betrifft vor allem diejenigen, die zwischenzeitlich unversichert waren, früher aber irgendwann einmal Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung waren:




Sie müssen sich seit April 2007 nun per Gesetz wieder in der gesetzlichen Krankenkasse versichern. Auch wer bislang noch nie in einer Krankenkasse war, muss sich krankenversichern. Ob gesetzlich oder privat entscheidet sich generell anhand des zuletzt ausgeübten Jobs.




Private Krankenkasse




Wer zuvor noch nie in einer Krankenkasse war und für den aufgrund seines zuletzt ausgeübten Jobs nur eine private Krankenversicherung in Frage kommt, kann sich hier im Standardtarif versichern: Seit Juli 2007 muss jeder ohne Gesundheitsprüfung und Risikozuschläge in den Standardtarif einer privaten Krankenversicherung aufgenommen werden.




Wer schon einmal privat versichert war (und aufgrund der fehlenden Vorversicherungzeit nicht in die gesetzliche Kasse kann), kann sich wieder privat versichern oder bis zum 1.1.2009 ohne Krankenversicherung bleiben. Dann muss er sich aber dort versichern.




Verbesserungen ab 2009




Die privaten Kassen müssen dann ab 2009 einen Basistarif anbieten, der dem heutigen Standardtarif entspricht und in den auch Menschen, die häufiger Krank waren, ohne Risikozuschläge aufnehmen müssen. Der Leistungsumfang des Basistarifs soll dem der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, die Prämien dürfen den Höchstsatz der gesetzlichen Kassen von rund 500 Euro im Monat nicht überschreiten.




Bei Bedürftigkeit soll der Basistarif halbiert werden können. Es wird auch einfacher, von einer privaten Krankenkasse in die andere zu wechseln: Die Alterungsrückstellungen der Versicherten wird dann nämlich bei einem Wechsel der Versicherung im Umfang des Basistarifs mit übertragen.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Top Bücher zum Thema












							
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
									
					



				
				
			
	
	










Text als PDF lesen




Diesen Text als PDF erwerben (nur zur eigenen Nutzung ohne Weitergabe gemäß AGB): Bitte schicken Sie uns nach dem Kauf eine eMail mit gewünschten Titel an support@berufebilder.de, wir schicken das PDF dann umgehend zu. Sie können auch Text-Reihen erwerben.




4,99€Kaufen




Beratung zu Erfolg, Ziel-Erreichung oder Marketing




Sie haben Fragen rund zu Karriere, Recruiting, persönliche Entwicklung oder Reichweitensteigerung? Unser KI-Berater hilft Ihnen für 5 Euro im Monat – für Buchkäufer kostenlos. Für weitere Themen bieten wir spezielle IT-Services 




5,00€ /  pro Monat   Buchen




eKurs on Demand buchen




Bis zu 30 Lektionen mit je 4 Lernaufgaben + Abschlusslektion als PDF-Download. Bitte schicken Sie uns nach dem Kauf eine eMail mit gewünschten Titel an support@berufebilder.de. Alternativ stellen wir gerne Ihren Kurs für Sie zusammen oder bieten Ihnen einen persönlichen regelmäßigen eMail-Kurs – alle weiteren Informationen!




29,99€Kaufen




Individuelles eBook nach Wunsch 




Falls unser Shop Ihnen nicht Ihr Wunschthema bietet: Wir stellen gerne ein Buch nach Ihren Wünschen zusammen und liefern in einem Format Ihrer Wahl. Bitte schreiben Sie uns nach dem Kauf unter support@berufebilder.de




79,99€Kaufen











Hier schreibt für Sie





Simone Janson ist Verlegerin, Beraterin und eine der 10 wichtigsten deutschen Bloggerinnen laut Blogger-Relevanz-Index. Sie ist außerdem Leiterin des Instituts Berufebilder Yourweb, mit dem sie Geld für nachhaltige Projekte stiftet. Laut ZEIT gehört ihr als Marke eingetragenes Blog Best of HR – Berufebilder.de® zu den wichtigsten Blogs für Karriere, Berufs- und Arbeitswelt. Mehr zu ihr im Werdegang.  Alle Texte von Simone Janson.
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Inspiration Strategie Marketing


Zukunftsorientierte Entscheidungsprozesse mit Motivation angehen
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15 Antworten zu „Überblick zur Sozialversicherung: Krankenversicherung – aber wie?“


	


  





Dennis



  






Klar ist die Sozialversicherung total nervit. Ich kann nur jedem raten, sich selbständig zu machen. Sein eigener Chef zu sein ist das Beste was man machen kann. Nur leider trauen sich das viele gar nicht zu.




Antworten






	


  





versicherung für ausländische studenten | My Versicherung



  






[…] Überblick zur Sozialversicherung: Krankenversicherung – aber wie? […]




Antworten






	


  





harry



  






hallo,

beim meinem angestelltenjob wird die steuer schon autom. abgezogen. wenn ich am jahres ende bei meinen freiber, selbst. zum steuerberater gehe, wird das einkommen seperat versteuert oder mit dem angestellten job zusammen gerechnet. oder zahle ich die einkommenssteuer extra von meiner freibr. selbst. ? verdiene freiberf. weniger als im angesttelten job !  danke für die antwort !!!




Antworten





	


  





Simone Janson



  






Hallo Harry,

genau für solche Fragen haben wir ziemlich prominent eine Suchfunktion platziert, über die man z.B. diesen Beitrag findet, der Ihre Frage beantwortet:

https://berufebilder.deueberblick-krankenversicherung/




Antworten








	


  





detlef liebitz



  






hallo,bin 59 jahre,nicht kv,erwerbslos,kann ich durch heirat in die familienversicherung meiner frau kommen? danke für eine info




Antworten





	


  





Simone Janson



  






Hallo Herr Libitz,

Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Hier steht auch etwas zur Familienversicherung von Erwerbslosen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Familienversicherung

Auf jeden Fall müssen Sie gesetzlich krankenversichert sein und wenn Sie ALG I oder II bekommen, geht das auch über die Arbeitsagentur oder die Arge!




Antworten








	


  





Steuerberater



  






Im Alter kann eine PKV leider richtig teuer werden :-(




Antworten






	


  





Simone Janson



  






Hallo Herr Paulus, ich darf in Rechtsfragen keine Einzelberatung geben.

M.E. finden Sie aber in den folgenden Beiträgen verteilt die Antwort auf Ihre Fragen:

http://www.mediafon.net/ratgeber_detailtext.php3?id=413cb7460de58&view=&si=4de9e5a94e687&lang=1

http://www.mediafon.net/ratgeber_popup_faq.php3?id=40e6a7bb995fd&akt=faq&view=&si=4de9e5a94e687&lang=1

http://mediafon.org/ratgeber_haupttext.php3?id=413cb0c2e7ab5&ref=&si=4d3963ce797d8&view=print&lang=1

Viele Grüße

Simone Janson




Antworten






	


  





Tino Paulus



  






hallo,

ich hätte folgende situation :

ehemann selbständig , ehefrau nur minijob mit 400 euro also familienversichert

ehefrau möchte nun eine direktvertrieb mit kosmetikprodukten aufbauen , welcher anfänglich nicht wirklich einen großen ertrag erzielen wird.

1. frage: gibt es da eine andere möglichkeit als die anmeldung einer selbstädigkeit und der damit nötigen freiwilligen versicherung bei der KV.

2. frage: kann ehemann den direktvertrieb auf seinen namen und auf minijob laufen lassen , wodurch somit die KV-Abgaben reduziert werden können.

danke




Antworten






	


  





Simone Janson



  






Hallo Jenna,

dazu gibt es hier einen ausführlichen Artikel: 

Bitte von mir an die Leser: einfach ab und zu mal die Suchfunktion benutzen!

Danke

Simone Janson




Antworten






	


  





Jenna Paschke



  






Hallo,

ich bin Studentin und verdiene über 400€ im Monat! Ist es richtig, dass ich mich dann über die studentische Versicherung selbst versichern muss?




Antworten






	


  





Tobias



  






Ich bin als Selbständiger (über die KSK) gesetzlich Krankenversichert. Welche Optionen müssen erfüllt sein, um in eine PKV wechseln zu können (bei einem bei der KSK angegebenen Jahreseinkommen von 20.000 EUR)?




Antworten





	


  





Simone Janson



  






Hallo Tobias,

das steht ziemlich klar auf der Website der KSK http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/leistungen/privateodergesetzlichekrankenversicherung.php?navanchor=1010045 – im Zweifel einfach mal dort nachfragen.




Antworten








	


  





Michaela



  






Was bedeutet es für die gesetzliche Krankenversicherung, wenn man zwar mehr Zeit als Angestellter arbeitet, aber als Selbstständiger mehr verdient?




Antworten





	


  





Simone Janson



  






Liebe Michaela,

danke für Ihre Frage. Das steht im Absatz “Selbständig im Nebenberuf”: Wenn die Selbständigkeit kein Nebenjob mehr ist, muss man sich leider anders versichern. Ich darf ja leider keine Rechtsberatung im Einzelfall machen. Daher würde ich empfehlen, einfach mal bei der Krankenkasse nachzufragen.




Antworten













	
		Schreiben Sie einen Kommentar Antworten abbrechen
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Kommentar * 

Ja, ich möchte regelmäßig über die neusten Aktionen & Angebote per Newsletter informiert werden.
 
	
 Hiermit akzeptiere ich die Debatten-Regeln und die Datenschutzbedingungen mit der Möglichkeit, der Verwendung meiner Daten jederzeit zu widersprechen.

Name * 

E-Mail * 

 



	

	

















Alles für Ihren Erfolg! Informieren wie die Bundesregierung mit Rabatten, News & Gratis-Medien





[…] danke für Ihren super Newsletter!

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung







    




    





Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie ein Mensch sind: 




Mehr Infos, bisherige Newsletter & Datenschutzhinweise finden Sie hier. Sie können sich jederzeit mit 1 Klick abmelden!
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XWir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, indem wir uns an Ihre Vorlieben erinnern. Durch Klick auf "Akzeptieren" erklären Sie sich mit der Verwendung ALLER Cookies einverstanden. In den Detail-Einstellungen können Sie Ihre Zustimmung anpassen. DatenschutzAblehnenCookie-DetailsAkzeptieren
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                        Datenschutz
                        
                            Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Von diesen Cookies werden die als notwendig eingestuften Cookies auf Ihrem Browser gespeichert, da sie für die Funktion der Grundfunktionalitäten der Website unerlässlich sind. Sie haben auch die Möglichkeit, einige Cookies abzulehnen. Dies kann jedoch Auswirkungen auf Ihr Surfverhalten haben. Ausführlichen Informationen finden Sie auf unserer Datenschutz-Seite.



	Cookie	Type	Duration	Description
	__stripe_mid		1 year	This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server.
	__stripe_sid		30 minutes	This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server.
	_ga		2 years	The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
	_gat		1 minute	This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites.
	_gid		1 day	Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
	_sl_session		10 years	No description available.
	CONSENT		2 years	YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
	cookielawinfo-checkbox-analytics		11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
	cookielawinfo-checkbox-functional		1 year	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
	cookielawinfo-checkbox-necessary		1 year	Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category .
	cookielawinfo-checkbox-others		11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
	cookielawinfo-checkbox-performance		1 year	Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance".
	cookielawinfo-checkbox-werbung		1 year	No description available.
	language		session	This cookie is used to store the language preference of the user.
	m		2 years	No description available.
	NID		6 months	NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads.
	resolution		session	This is a functionality cookie used to collect the horizontal value of the visitor screen resolution. It helps in optimizing the website view to the user.
	srp		session	No description available.
	VG-Wort Cookie	session	Sitzung	Die VG-Wort zählt Nutzerzahlen zur Auszahlung an die Urheber.
	viewed_cookie_policy		1 year	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store whether or not the user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
	VISITOR_INFO1_LIVE		5 months 27 days	A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
	wccpprocookie		past	No description
	wordpress_test_cookie		session	This cookie is used to check if the cookies are enabled on the users' browser.
	wp_woocommerce_session_1b366bc55b7aa4ff972e02587b28cf46		2 days	No description
	YSC		session	YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
	yt-remote-connected-devices		never	YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
	yt-remote-device-id		never	YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
	yt.innertube::nextId		never	This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
	yt.innertube::requests		never	This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
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                            Notwendige Cookies sind für das reibungslose Funktionieren der Website unerlässlich. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.


WordPress selbst setzt Cookies. Das sind zum einem Session-Cookies, die nur temporär sind und beim Verlassen des Blogs verfallen, zum anderen aber auch Cookies beim Kommentieren. Solche Cookies sind notwendig für das Funktionieren der Seite, aber auch datenschutzrechtlich unkritisch, da diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.


Unser Geschäftsmodell basiert auf Reichweitenmessung und -darstellung. Es ist daher unabdingbar, Google Analytics zur Erhebung von grundlegenden Nutzerdaten zu verwenden. Wir nutzen Google Analytics anonymisiert und ohne Erhebung von IP-Adressen.


Ferner hilft das Cookie der VG Wort die Kopierwahrscheinlichkeit unserer Texte zu ermitteln und stellt die Vergütung von gesetzlichen Ansprüchen von Autoren und Verlagen sicher. IP-Adressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet.
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                            An einigen Stellen im Text stehen Sie weiße Fächen. Mit Aktivierung dieser Kategorie können Sie die entsprechenden Videos zum Text auch abrufen.
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                            Als Funktionale Cookies werden solche bezeichnet, die speziell das Verhalten der Nutzer auf der Website tracken. Vor dem Einsatz dieser Cookies ist es zwingend erforderlich, die Zustimmung des Nutzers einzuholen.
 

Funktionale Cookies helfen so, Ihre Nutzererfahrung zu verbessern, indem sie anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten sammeln. Wenn Sie dieses Cookie aktiviert halten, können wir unsere Website verbessern!
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                            Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Werbung und Marketing-Kampagnen anzubieten. Diese Cookies verfolgen Besucher auf verschiedenen Websites und sammeln Informationen, um maßgeschneiderte Werbung zu liefern.
	Cookie	Duration	Description
	NID	6 months	NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads.
	VISITOR_INFO1_LIVE	5 months 27 days	A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
	YSC	session	YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
	yt-remote-connected-devices	never	YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
	yt-remote-device-id	never	YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
	yt.innertube::nextId	never	This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
	yt.innertube::requests	never	This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
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                            Analyse-Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies helfen bei der Bereitstellung von Informationen über die Anzahl der Besucher, die Absprungrate, die Verkehrsquelle usw.
	Cookie	Duration	Description
	_ga	2 years	The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
	_gid	1 day	Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
	CONSENT	2 years	YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
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